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stattfindenden 

 

ordentlichen Hauptversammlung 
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I. Tagesordnung 
 
1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzern-

abschlusses, des Berichts über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns, und 
des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 

 
Der festgestellte Jahresabschluss, der gebilligte Konzernabschluss, der Bericht über die 
Lage der Gesellschaft und des Konzerns, und der Bericht des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 (Geschäftsjahr 2015) liegen von 
der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Beethovenstraße 8-10, 
60325 Frankfurt am Main, während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsicht der Aktio-
näre aus und sind für denselben Zeitraum über die Internetseite der Gesellschaft unter 
http://www.incity.ag unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“ zu-
gänglich. Auf Verlangen wird jedem Aktionär von der Gesellschaft unverzüglich und kos-
tenlos eine Abschrift dieser Unterlagen zugesandt. Diese Unterlagen werden auch in der 
Hauptversammlung zugänglich sein. 
 
Der Aufsichtsrat hat den Jahres- und Konzernabschluss nebst dem Bericht über die Lage 
der Gesellschaft und des Konzerns in seiner Sitzung am 20. April 2016 gebilligt, womit 
der Jahresabschluss festgestellt ist. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu 
diesem Tagesordnungspunkt daher keine Beschlussfassung vorgesehen. 
 

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2015 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands Herrn Michael 
Freund, sowie dem ehemaligen Mitglied des Vorstands, Herrn Jürgen Oppelt, für das Ge-
schäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. 

 
3.  Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2015 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015 amtierenden Mitglie-
dern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

 
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016 

 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen. 
 

5. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 
2015/II und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016/I und entsprechende 
Satzungsänderung  

 
Die unter Tagesordnungspunkt 1 der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesell-
schaft vom 15. Dezember 2015 beschlossene und bislang in § 4 Abs. 3 der Satzung ent-
haltene Ermächtigung des Vorstandes, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichts-
rates zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/II) wurde bislang noch nicht ausgenutzt. 
Damit dem Vorstand in Anbetracht des zwischenzeitlich auf EUR 60.000.000,00 erhöhten 
Grundkapitals auch künftig ein genehmigtes Kapital in vollem Umfang zur Verfügung 
steht, soll das bestehende Genehmigte Kapital 2015/II aufgehoben und ein neues ge-
nehmigtes Kapital beschlossen werden. Mit Blick auf das Unternehmenswachstum soll 
der Vorstand der Gesellschaft weiterhin ein hohes Maß an Flexibilität für eventuelle Kapi-
talmaßnahmen haben. Hierbei soll der Rahmen, wie auch in der Vergangenheit, mög-
lichst umfassend gewählt werden.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen:  
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a) Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2015/II 
 
Die von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 15. Dezember 
2015 zu Tagesordnungspunkt 1 erteilte und bis zum 14. Dezember 2020 befristete Er-
mächtigung des Vorstands gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2015/II) 
wird mit Wirksamwerden des unter nachfolgendem Buchstaben b) vorgeschlagenen Ge-
nehmigten Kapitals 2016/I und der entsprechenden unter nachfolgendem Buchstaben c) 
vorgeschlagenen Änderung von § 4 Abs. 3 der Satzung vollständig, d.h. im Umfang von 
EUR 21.250.000,00 aufgehoben.  
 
b) Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016/I 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 
16. August 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insge-
samt bis zu EUR 30.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 30.000.000 neuen, auf 
den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2016/I). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss 
des Bezugsrechts ist jedoch nur in den folgenden Fällen zulässig: 
 
(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der 

Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger 
dieser Segmente), die Kapitalerhöhung zehn vom Hundert des Grundkapitals 
nicht übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeit-
punkt der Ausübung dieser Ermächtigung, und der Ausgabebetrag der neuen Ak-
tien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesell-
schaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 
Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 S. 4 AktG unterschreitet. Auf den Betrag von 10 % des 
Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die aufgrund ei-
ner anderen entsprechenden Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG 
ausgegeben beziehungsweise veräußert werden;  
 

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Un-
ternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen oder an Pro-
jektentwicklungsgesellschaften oder zur Ausgabe an Kreditgeber anstelle von 
Zinszahlungen in bar oder zusätzlich zu solchen (sog. „equity kicker“), insbeson-
dere im Rahmen von sog. Mezzanine-Finanzierungen;  

 
(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesell-

schaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen 
mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue 
Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- 
oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht 
zustünde;  

 
(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen. 
 
Der Vorstand wird ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 
AktG von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 S. 1 oder § 53b Abs. 1 S. 1 
oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) tätigen Unternehmen („Bezugs-
mittler“) mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug 
anzubieten. 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung 
festzulegen. Der Vorstand wird insbesondere ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats die auf etwaige Spitzenbeträge entfallenden Aktien sowie etwaige im Rahmen eines 
Bezugsangebots nicht bezogene Aktien und diejenigen Aktien, auf deren Bezug bereits 
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vor Veröffentlichung des Bezugsangebots verzichtet wurde, durch Privatplatzierung 
und/oder ein öffentliches Angebot bestens, jedoch mindestens zum Bezugspreis unmit-
telbar oder über ein Kreditinstitut oder einen sonstigen mit der Abwicklung beauftragten 
Bezugsmittler zu verwerten. Der Vorstand wird insbesondere ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats die neuen Aktien im Wege der Vorabplatzierung an private und instituti-
onelle Investoren einschließlich bestehender Aktionäre (zusammen „Investoren“) unter 
dem Vorbehalt der Ausübung der Bezugsrechte (sogenanntes „Pre-Placement subject-to-
claw-back“) und noch vor Veröffentlichung eines Bezugsangebots zum jeweiligen Be-
zugspreis anzubieten. In diesem Fall können die neuen Aktien bereits vor Veröffentli-
chung eines Bezugsangebots an die Investoren unter Rücktrittsvorbehalt übertragen wer-
den. Der Vorstand wird insbesondere ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
Kapitalerhöhung nach teilweiser oder vollständiger Vorabplatzierung der neuen Aktien an 
ausgewählte Investoren bereits vor Veröffentlichung eines Bezugsangebots durchzufüh-
ren. Sofern in diesem Fall ein Wertpapierprospekt erforderlich ist, wird das Bezugsange-
bot unverzüglich nach Billigung des Wertpapierprospekts oder eines entsprechenden 
Nachtrags zu einem noch gültigen Prospekt bekannt gemacht. Der Vorstand wird er-
mächtigt, die Gewinnberechtigung der neuen Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG zu 
regeln.  
 
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen 
Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2016/I abzuändern. 
 
c) Satzungsänderung  
 
§ 4 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:  
 
"Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 
16. August 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insge-
samt bis zu EUR 30.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 30.000.000 neuen, auf 
den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2016/I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des 
Bezugsrechts ist jedoch nur in den folgenden Fällen zulässig:  
 
(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der 

Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger 
dieser Segmente), die Kapitalerhöhung zehn vom Hundert des Grundkapitals 
nicht übersteigt, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeit-
punkt der Ausübung dieser Ermächtigung, und der Ausgabebetrag der neuen Ak-
tien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesell-
schaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 
Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 S. 4 AktG unterschreitet. Auf den Betrag von 10 % des 
Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die aufgrund ei-
ner anderen entsprechenden Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts 
in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG 
ausgegeben beziehungsweise veräußert werden;  
 

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Un-
ternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen oder an Pro-
jektentwicklungsgesellschaften oder zur Ausgabe an Kreditgeber anstelle von 
Zinszahlungen in bar oder zusätzlich zu solchen (sog. „equity kicker“), insbeson-
dere im Rahmen von sog. Mezzanine-Finanzierungen;  

 
(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesell-

schaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibungen 
mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Ak-
tien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- 
oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht 
zustünde; 
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(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen. 
 
Der Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß § 186 Abs. 5 
AktG von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 S. 1 oder § 53b Abs. 1 S. 1 
oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) tätigen Unternehmen („Bezugs-
mittler“) mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den Aktionären zum Bezug 
anzubieten. 
 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung 
festzulegen. Der Vorstand ist insbesondere ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
die auf etwaige Spitzenbeträge entfallenden Aktien sowie etwaige im Rahmen eines Be-
zugsangebots nicht bezogene Aktien und diejenigen Aktien, auf deren Bezug bereits vor 
Veröffentlichung des Bezugsangebots verzichtet wurde, durch Privatplatzierung und/oder 
ein öffentliches Angebot bestens, jedoch mindestens zum Bezugspreis unmittelbar oder 
über ein Kreditinstitut oder einen sonstigen mit der Abwicklung beauftragten Bezugsmitt-
ler zu verwerten. Der Vorstand ist insbesondere ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die neuen Aktien im Wege der Vorabplatzierung an private und institutionelle 
Investoren einschließlich bestehender Aktionäre (zusammen „Investoren“) unter dem 
Vorbehalt der Ausübung der Bezugsrechte (sogenanntes „Pre-Placement subject-to-claw-
back“) und noch vor Veröffentlichung eines Bezugsangebots zum jeweiligen Bezugspreis 
anzubieten. In diesem Fall können die neuen Aktien bereits vor Veröffentlichung eines 
Bezugsangebots an die Investoren unter Rücktrittsvorbehalt übertragen werden. Der Vor-
stand ist insbesondere ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Kapitalerhöhung 
nach teilweiser oder vollständiger Vorabplatzierung der neuen Aktien an ausgewählte In-
vestoren bereits vor Veröffentlichung eines Bezugsangebots durchzuführen. Sofern in 
diesem Fall ein Wertpapierprospekt erforderlich ist, wird das Bezugsangebot unverzüglich 
nach Billigung des Wertpapierprospekts oder eines entsprechenden Nachtrags zu einem 
noch gültigen Prospekt bekannt gemacht. Der Vorstand ist ermächtigt, die Gewinnberech-
tigung der neuen Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG zu regeln.  
 
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen 
Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2016/I abzuändern." 
 
 

6.  Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausga-
be von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldver-
schreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und Beschlussfassung 
über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Ge-
nussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser In-
strumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Änderung 
des bestehenden bedingten Kapitals und Satzungsänderung  
 
Die unter Tagesordnungspunkt 2 der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesell-
schaft vom 15. Dezember 2015 beschlossene Ermächtigung des Vorstandes zur Ausga-
be von Options- und/oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschrei-
bungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) wurde bislang noch nicht ausgenutzt. 
Damit der Vorstand in Anbetracht des zwischenzeitlich auf EUR 60.000.000,00 erhöhten 
Grundkapitals auch künftig in vollem Umfang Options- und/oder Wandelanleihen, Ge-
nussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) 
ausgeben kann, soll die alte Ermächtigung aufgehoben und eine neue Ermächtigung zur 
Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldver-
schreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) beschlossen werden.  
 
Vor diesem Hintergrund schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, wie folgt zu beschließen: 
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a) Aufhebung der bestehenden Ermächtigung  
 
Die von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 15. Dezember 
2015 zu Tagesordnungspunkt 2 erteilte Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von 
Options- und/oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen 
(bzw. Kombinationen dieser Instrumente) wird mit Wirksamwerden des unter nachfolgen-
dem Buchstaben d) vorgeschlagenen Bedingten Kapitals 2016/I und der entsprechenden 
unter nachfolgendem Buchstaben e) vorgeschlagenen Änderung von § 4 Abs. 4 der Sat-
zung aufgehoben.  
 
b) Schaffung einer neuen Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder 

Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts  

 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 16. August 
2021 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen lautende Options- 
oder Wandelanleihen, Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombina-
tionen dieser Instrumente (zusammen „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag 
von bis zu EUR 60.000.000,00 mit oder ohne Laufzeitbeschränkung zu begeben und den 
Inhabern bzw. Gläubigern (zusammen „Inhaber“) der jeweiligen, unter sich gleichberech-
tigten Teilschuldverschreibungen Options- oder Wandlungsrechte auf den Inhaber lau-
tende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 
insgesamt bis zu EUR 30.000.000,00 nach näherer Maßgabe der Bedingungen der 
Schuldverschreibungen zu gewähren oder aufzuerlegen. Die Bedingungen der Schuld-
verschreibungen können auch (i) eine Options- bzw. Wandlungspflicht zum Ende der 
Laufzeit (oder zu einem anderen Zeitpunkt) oder (ii) das Recht der Gesellschaft vorsehen, 
bei Endfälligkeit der Schuldverschreibungen (dies umfasst auch eine Fälligkeit wegen 
Kündigung) den Inhabern ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbe-
trags Stückaktien der Gesellschaft oder einer anderen börsennotierten Gesellschaft zu 
gewähren („Aktienlieferungsrecht“). Die Schuldverschreibungen können außer in Euro 
auch – unter Begrenzung auf den entsprechenden Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen 
Währung eines OECD-Landes begeben werden. Die Schuldverschreibungen können mit 
einer festen oder mit einer variablen Verzinsung ausgestattet werden. Ferner kann die 
Verzinsung auch wie bei einer Gewinnschuldverschreibung vollständig oder teilweise von 
der Höhe der Dividende der Gesellschaft abhängig sein.  
 
Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise eingeräumt, dass die 
Schuldverschreibungen von einem oder mehreren Kreditinstitut(en), einem oder mehre-
ren nach § 53 Abs. 1 S. 1 oder § 53b Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das 
Kreditwesen (KWG) tätigen Unternehmen oder einer Gruppe oder einem Konsortium von 
Kreditinstituten und/oder solchen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen wer-
den, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.  
 
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, 
die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem Bezugsrecht der Aktionäre 
auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, 
damit Inhabern von bereits zuvor begebenen Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht in 
dem Umfang eingeräumt werden kann, wie es ihnen nach Ausübung der Options- bzw. 
Wandlungsrechte oder bei Erfüllung der Options- bzw. Wandlungspflichten oder nach 
Ausübung eines Aktienlieferungsrechts als Aktionär zustehen würde. Der Vorstand ist 
ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf 
gegen Barzahlung begebene Schuldverschreibungen vollständig auszuschließen, sofern 
der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der Ausga-
bebetrag der Schuldverschreibung ihren nach anerkannten, insbesondere finanzmathe-
matischen Methoden ermittelten hypothetischen Marktwert nicht wesentlich unterschrei-
tet. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts gilt jedoch nur für Schuldver-
schreibungen mit einem Options- bzw. Wandlungsrecht oder einer Options- bzw. Wand-
lungspflicht oder einem Aktienlieferungsrecht der Gesellschaft auf Aktien mit einem antei-
ligen Betrag des Grundkapitals, der insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen 
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darf, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer 
ist – im Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung. Auf die vorgenannte 
10 %-Grenze werden eigene Aktien angerechnet, die unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 3 S. 4 AktG im Zeitraum zwischen dem 
17. August 2016 und der Ausgabe der betreffenden Schuldverschreibungen veräußert 
werden. Ferner sind auf die vorgenannte 10 %-Grenze diejenigen Aktien anzurechnen, 
die im Zeitraum zwischen dem 17. August 2016 und der Ausgabe der betreffenden 
Schuldverschreibungen aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 203 Abs. 1 i.V.m. § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben werden.  
 
Soweit Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen ohne Options- oder Wand-
lungsrechte bzw. -pflichten ausgegeben werden, wird der Vorstand ermächtigt, das Be-
zugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats insgesamt auszuschließen, 
wenn diese Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen obligationsähnlich ausge-
stattet sind, d. h. keine Mitgliedschaftsrechte in der Gesellschaft begründen, keine Betei-
ligung am Liquidationserlös gewähren und die Höhe der Verzinsung nicht auf Grundlage 
der Höhe des Jahresüberschusses, des Bilanzgewinns oder der Dividende berechnet 
wird. Außerdem müssen in diesem Fall die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Ge-
nussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen den zum Zeitpunkt der Begebung aktuel-
len Marktkonditionen entsprechen.  
 
Die Schuldverschreibungen werden in Teilschuldverschreibungen eingeteilt. Im Falle der 
Ausgabe von Optionsanleihen werden jeder Teilschuldverschreibung ein oder mehrere 
Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand 
festzulegenden Bedingungen der Schuldverschreibungen zum Bezug von auf den Inha-
ber lautenden Stückaktien der Gesellschaft berechtigen oder – auch aufgrund eines Ak-
tienlieferungsrechts – verpflichten. Für auf Euro lautende, durch die Gesellschaft begebe-
ne Optionsanleihen können die Bedingungen der Schuldverschreibungen vorsehen, dass 
der Optionspreis auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen und ggf. eine 
bare Zuzahlung erfüllt werden kann. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die je 
Teilschuldverschreibung zu beziehenden Aktien entfällt, darf den Nennbetrag der Teil-
schuldverschreibungen nicht übersteigen. Soweit sich Bruchteile von Aktien ergeben, 
kann vorgesehen werden, dass diese Bruchteile nach Maßgabe der Bedingungen der 
Schuldverschreibungen, ggf. gegen Zuzahlung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert 
werden können. Im Falle der Ausgabe von Wandelanleihen erhalten die Inhaber das un-
entziehbare Recht oder die Pflicht, ihre Teilschuldverschreibungen gemäß den vom Vor-
stand festgelegten Bedingungen der Schuldverschreibungen in auf den Inhaber lautende 
Stückaktien der Gesellschaft zu wandeln oder diese abzunehmen. Das Wandlungsver-
hältnis ergibt sich aus der Division des Nennbetrags oder des unter dem Nennbetrag lie-
genden Ausgabebetrags einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wand-
lungspreis für eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft und kann auf ei-
ne volle Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner können eine in bar zu leistende Zuzah-
lung und die Zusammenlegung oder ein Ausgleich für nicht wandlungsfähige Spitzen 
festgesetzt werden. Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können ein variables 
Wandlungsverhältnis und eine Bestimmung des Wandlungspreises (vorbehaltlich des 
nachfolgend bestimmten Mindestpreises) innerhalb einer vorgegebenen Bandbreite in 
Abhängigkeit von der Entwicklung des Börsenkurses der Aktie der Gesellschaft während 
der Laufzeit der Anleihe vorsehen.  
 
Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die Options- oder Wandlungsrechte 
gewähren, muss der jeweils festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreis für eine 
Stückaktie der Gesellschaft mit Ausnahme der Fälle, in denen eine Options- bzw. Wand-
lungspflicht oder ein Aktienlieferungsrecht vorgesehen ist, mindestens 80 % des umsatz-
gewichteten Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft im elektronischen XETRA-
Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten 10 Börsenhandelstagen vor 
dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Ausgabe der Schuldver-
schreibungen betragen oder – für den Fall der Einräumung eines Bezugsrechts – mindes-
tens 80 % des umsatzgewichteten Durchschnittskurses der Aktie der Gesellschaft im 
elektronischen XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse oder in einem ent-
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sprechenden Nachfolgesystem während der Bezugsfrist mit Ausnahme der Tage der Be-
zugsfrist, die erforderlich sind, damit der Options- bzw. Wandlungspreis gemäß § 186 
Abs. 2 S. 2 AktG fristgerecht bekannt gemacht werden kann, betragen. In den Fällen ei-
ner Options- bzw. Wandlungspflicht oder eines Aktienlieferungsrechts kann der Options- 
bzw. Wandlungspreis nach näherer Maßgabe der Bedingungen der Schuldverschreibun-
gen mindestens entweder dem oben genannten Mindestpreis entsprechen oder dem um-
satzgewichteten Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft im elektronischen XETRA-
Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse während eines Referenzzeitraums von 10 
Börsenhandelstagen vor dem Tag der Endfälligkeit bzw. dem anderen festgelegten Zeit-
punkt, auch wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des oben genannten Mindestprei-
ses (80 %) liegt. Der anteilige Betrag des Grundkapitals der auszugebenden Stückaktien 
der Gesellschaft darf den Nennbetrag der Schuldverschreibungen nicht übersteigen. §§ 9 
Abs. 1 und 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt.  
 
Unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG kann der Options- bzw. Wandlungspreis aufgrund ei-
ner Verwässerungsschutzklausel nach näherer Maßgabe der Bedingungen der Schuld-
verschreibungen zum Zwecke der Wahrung der Rechte der Inhaber bzw. Gläubiger der 
Schuldverschreibungen gemäß bzw. entsprechend § 216 Abs. 3 AktG dann ermäßigt 
werden, wenn die Gesellschaft während der Options- bzw. Wandlungsfrist durch (i) eine 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit Ausgabe neuer Aktien das Grundkapital er-
höht oder (ii) unter Einräumung eines ausschließlichen Bezugsrechts an ihre Aktionäre 
das Grundkapital erhöht oder eigene Aktien veräußert (ungeachtet eines etwaigen Aus-
schlusses des Bezugsrechts für Spitzenbeträge) oder (iii) unter Einräumung eines aus-
schließlichen Bezugsrechts an ihre Aktionäre weitere Schuldverschreibungen mit Opti-
ons- bzw. Wandlungsrecht oder Options- bzw. Wandlungspflicht begibt (ungeachtet eines 
etwaigen Ausschlusses des Bezugsrechts für Spitzenbeträge) und in den Fällen (i) bis (iii) 
den Inhabern schon bestehender Options- bzw. Wandlungsrechte oder Options- bzw. 
Wandlungspflichten hierfür kein Bezugsrecht eingeräumt wird, wie es ihnen nach Aus-
übung des Options- bzw. Wandlungsrechts oder nach Erfüllung der Options- bzw. Wand-
lungspflicht kraft Gesetzes zustehen würde. Die Ermäßigung des Options- bzw. Wand-
lungspreises kann auch durch eine Barzahlung bei Ausübung des Options- bzw. Wand-
lungsrechts oder bei der Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht bewirkt werden. 
Soweit zum Verwässerungsschutz erforderlich, können die Bedingungen der Schuldver-
schreibungen für die vorgenannten Fälle auch vorsehen, dass die Anzahl der Options- 
bzw. Wandlungsrechte je Teilschuldverschreibung angepasst werden. Die Bedingungen 
der Schuldverschreibungen können darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung 
oder anderer außerordentlicher Maßnahmen bzw. Ereignisse, die mit einer wirtschaftli-
chen Verwässerung des Wertes der Options- bzw. Wandlungsrechte oder Options- bzw. 
Wandlungspflichten verbunden sind (z. B. Kontrollerlangung durch Dritte), eine Anpas-
sung der Options- bzw. Wandlungsrechte oder Options- bzw. Wandlungspflichten vorse-
hen. §§ 9 Abs. 1 AktG und 199 Abs. 2 AktG bleiben unberührt.  
 
Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können das Recht der Gesellschaft vorse-
hen, im Falle der Optionsausübung bzw. Wandlung nicht neue Stückaktien zu gewähren, 
sondern einen Geldbetrag zu zahlen, der für die Anzahl der anderenfalls zu liefernden Ak-
tien dem umsatzgewichteten Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft im elektroni-
schen XETRA-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse während der 10 Börsenhan-
delstage nach Erklärung der Optionsausübung bzw. der Wandlung entspricht. Die Bedin-
gungen der Schuldverschreibungen können auch vorsehen, dass die Schuldverschrei-
bungen nach Wahl der Gesellschaft statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital in bereits 
existierende Aktien der Gesellschaft oder einer anderen börsennotierten Gesellschaft 
gewandelt werden können oder das Optionsrecht durch Lieferung solcher Aktien erfüllt 
oder bei Optionspflicht mit Lieferung solcher Aktien bedient werden kann.  
 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelhei-
ten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, 
Ausgabebetrag, Laufzeit und Stückelung, Verwässerungsschutzbestimmungen, Options- 
bzw. Wandlungszeitraum sowie im vorgenannten Rahmen den Options- bzw. Wand-
lungspreis zu bestimmen.  
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c) Aufhebung des Bedingten Kapitals 2015/II  
 
Das Bedingte Kapital 2015/II wird mit Wirksamwerden des unter nachfolgendem Buch-
staben d) vorgeschlagenen Bedingten Kapitals 2016/I und der unter nachfolgendem 
Buchstaben e) vorgeschlagenen Änderung von § 4 Abs. 4 der Satzung aufgehoben.  
 
d) Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2016/I  
 
Das Grundkapital wird um bis zu EUR 30.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 
30.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Ka-
pital 2016/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber lau-
tenden Stückaktien bei Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder bei Erfül-
lung entsprechender Options- bzw. Wandlungspflichten oder bei Ausübung eines Wahl-
rechts der Gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags 
Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren, an die Inhaber von Options- oder Wandelan-
leihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser 
Instrumente) (zusammen „Schuldverschreibungen“), die aufgrund des Ermächtigungsbe-
schlusses der Hauptversammlung vom 17. August 2016 bis zum 16. August 2021 von der 
Gesellschaft begeben werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maß-
gabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses zu bestimmenden Opti-
ons- bzw. Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Ausgabe 
von Schuldverschreibungen gemäß dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptversamm-
lung vom 17. August 2016 und nur insoweit durchzuführen, wie von Options- bzw. Wand-
lungsrechten Gebrauch gemacht wird oder zur Optionsausübung bzw. Wandlung ver-
pflichtete Inhaber von Schuldverschreibungen ihre Verpflichtung zur Optionsausübung 
bzw. Wandlung erfüllen oder wie die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teil-
weise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu lie-
fern und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder Aktien einer an-
deren börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die ausgegebenen 
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am 
Gewinn teil. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend 
bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wand-
lungspreis. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.  
 
e) Satzungsänderung  
 
§ 4 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt gefasst: 
 
„Das Grundkapital ist um bis zu EUR 30.000.000,00, eingeteilt in bis zu Stück 30.000.000 
auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Die be-
dingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- bzw. 
Wandlungsrechten oder die zur Optionsausübung bzw. Wandlung Verpflichteten aus Op-
tions- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. 
Kombinationen dieser Instrumente), die von der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung 
des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 17. August 2016 bis zum 
16. August 2021 begeben werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch 
machen oder, soweit sie zur Optionsausübung bzw. Wandlung verpflichtet sind, ihre Ver-
pflichtung zur Optionsausübung bzw. Wandlung erfüllen oder, soweit die Gesellschaft ein 
Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Ak-
tien der Gesellschaft zu liefern, soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien 
oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt wer-
den. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend be-
zeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw. Wand-
lungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 
entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzu-
setzen.“  
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f) Ermächtigung zur Satzungsanpassung  
 
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 4 der Satzung entsprechend 
der jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zu-
sammenhang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die Fassung 
betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Aus-
gabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschrei-
bungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) nach Ablauf des Ermächtigungszeit-
raums sowie im Falle der Nichtausnutzung des bedingten Kapitals nach Ablauf der Fris-
ten für die Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von Op-
tions- bzw. Wandlungspflichten. 
 

7. Beschlussfassung über die Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats 
 

Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats Dr. Georg Oehm und Carl-Detlev Freiherr 
von Hammerstein endet jeweils mit der Beendigung der Hauptversammlung, die über die 
Entlastung für das Geschäftsjahr 2015 beschließt und damit mit dem Ende der mit dieser 
Einladung einberufenen ordentlichen Hauptversammlung. Gemäß §§ 95, 96 Abs. 1 AktG 
in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat der InCity Immobilien 
AG gegenwärtig aus drei Mitgliedern, die durch die Hauptversammlung gewählt werden. 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, 
 
a) Herrn Dr. Georg Oehm, Kaufmann und Präsident des Verwaltungsrats der 

Mellinckrodt & Cie AG, Zug/Schweiz, wohnhaft in Eschborn, und 
 
b) Herrn Georg Glatzel, Unternehmer, wohnhaft in Heidelberg 
 
mit Wirkung ab Beendigung der für den 17. August 2016 einberufenen ordentlichen 
Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 
Entlastung für das zweite Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, wobei das 
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird, in den Aufsichtsrat 
zu wählen.  
 
Die Wahlen sollen als Einzelwahl durchgeführt werden. 
 
Entsprechend dem Votum des Aufsichtsrats beabsichtigen im Falle deren Wahl Herr 
Dr. Georg Oehm für den Aufsichtsratsvorsitz und Herr Georg Glatzel als stellvertretender 
Aufsichtsratsvorsitzender zu kandidieren.  
 
Die zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten sind bei nachfolgend auf-
geführten Gesellschaften und Wirtschaftsunternehmen Mitglieder eines gesetzlich zu bil-
denden Aufsichtsrats oder Mitglieder eines vergleichbaren in- oder ausländischen Kon-
trollgremiums: 
 

Dr. Georg Oehm 
 
• Präsident des Verwaltungsrats der Mellinckrodt & Cie AG, Zug/Schweiz 
• Vorsitzender des Verwaltungsrats der Mellinckrodt 2 Sicav, Stras-

sen/Luxemburg 
 

Georg Glatzel 
 
Keine 
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II. Berichte des Vorstands 
 

Die Berichte des Vorstands zu den Tagesordnungspunkten 5 und 6 sind vom Tage der 
Einberufung der Hauptversammlung an über die Internetseite der Gesellschaft unter 
http://www.incity.ag unter der Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“ zu-
gänglich. Sie werden auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme auslie-
gen. 
 

1. Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 5 über 
den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 203 Abs. 2 S. 2 AktG i. V. m. § 186 
Abs. 4 S. 2 AktG  
 
a) Einleitung  
 
Der Vorstand hat zu Punkt 5 der Tagesordnung gemäß § 203 Abs. 2 S. 2 AktG i. V. m. 
§ 186 Abs. 4 S. 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für den Bezugsrechts-
ausschluss zu erstatten.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen unter Tagesordnungspunkt 5 die Schaffung eines 
neuen genehmigten Kapitals vor. Genehmigtes Kapital soll im Wesentlichen die Flexibili-
tät der Gesellschaft zur Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis erhöhen und der Gesellschaft 
ermöglichen, kurzfristig auf sich bietende Geschäftschancen reagieren zu können.  
 
Im Falle einer Kapitalerhöhung unter Ausnutzung genehmigten Kapitals ist den Aktionä-
ren grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen, das im Wege des mittelbaren Bezugs-
rechts abgewickelt werden kann. Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das Bezugsrecht auszuschließen.  
 
b) Erleichterter Bezugsrechtsausschluss 
 
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann insbesondere bei Barkapitalerhöhungen im Hinblick 
auf bis zu 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens bzw. der Ausübung der Ermächti-
gung bestehenden Grundkapitals ausgeschlossen werden, wenn der Ausgabebetrag der 
neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesell-
schaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 S. 4 
AktG, erleichterter Bezugsrechtsausschluss). Auf die Beschränkung von 10 % sind ande-
re Fälle des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses aufgrund einer gegebenenfalls noch 
zu beschließenden Ermächtigung durch die Hauptversammlung anzurechnen, soweit dies 
gesetzlich geboten ist. Die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre im Hinblick auf 
Barkapitalerhöhungen, die 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen, ausschließen zu 
können, versetzt die Gesellschaft in die Lage, zur Aufnahme neuer Mittel zur Unterneh-
mensfinanzierung kurzfristig, ohne das Erfordernis eines mindestens 14 Tage dauernden 
Bezugsangebotes, flexibel auf sich bietende günstige Kapitalmarktsituationen zu reagie-
ren und die neuen Aktien bei institutionellen Anlegern platzieren zu können.  
 
Bei dem erleichterten Bezugsrechtsausschluss handelt es sich um einen gesetzlich vor-
gesehenen Regelfall, in dem das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden 
kann. Durch die Beschränkung auf 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens bzw. der 
Ausübung der Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals wird das Schutzbedürfnis der 
Aktionäre im Hinblick auf eine quotenmäßige Verwässerung ihrer Beteiligung berücksich-
tigt. Aktionäre, die ihre Beteiligungsquote beibehalten wollen, können durch Zukäufe über 
die Börse die Reduzierung ihrer Beteiligungsquote verhindern. Im Falle des erleichterten 
Bezugsrechtsausschlusses ist zwingend, dass der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 
Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Damit wird dem Schutzbedürfnis der Aktionä-
re hinsichtlich einer wertmäßigen Verwässerung ihrer Beteiligung Rechnung getragen. 
Durch diese Festlegung des Ausgabebetrags nahe am Börsenkurs wird sichergestellt, 
dass der Wert des Bezugsrechts für die neuen Aktien sich praktisch der Nullmarke nä-
hert. Nach Abwägung der vorstehend aufgezeigten Umstände ist der Bezugsrechtsaus-
schluss in den umschriebenen Grenzen geeignet, erforderlich, angemessen und im Inte-
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resse der Gesellschaft geboten.  
 
c) Bezugsrechtsausschluss bei Sacheinlagen 
 
Das Bezugsrecht kann weiterhin bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbeson-
dere zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unter-
nehmen, bspw. an Projektentwicklungsgesellschaften, ausgeschlossen werden. Hier-
durch soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, auf nationalen und internationalen 
Märkten flexibel auf sich bietende Gelegenheiten insbesondere – jedoch nicht ausschließ-
lich – zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unterneh-
men, bspw. Projektentwicklungsgesellschaften, sowie auf Angebote zu Unternehmenszu-
sammenschlüssen reagieren zu können und/oder zur Deckung von Kosten bei der Kapi-
talbeschaffung durch Ausgabe von Aktien an Darlehensgeber die Kosten der Kapitalbe-
schaffung in einem vernünftigen Rahmen zu halten. Führt der Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Unternehmensbeteiligungen oder der Erwerb sonstiger Vermö-
gensgegenstände im Wege der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen bei dem Verkäufer 
zu Steuerersparnissen oder ist der Verkäufer aus sonstigen Gründen eher an dem Er-
werb von Aktien an der Gesellschaft als an einer Geldzahlung interessiert, stärkt die Mög-
lichkeit, Aktien als Gegenleistung anbieten zu können, die Verhandlungsposition der Ge-
sellschaft. Im Einzelfall kann es auch aufgrund einer besonderen Interessenlage der Ge-
sellschaft geboten sein, dem Verkäufer neue Aktien als Gegenleistung für eine Unter-
nehmensbeteiligung anzubieten. Die vorgeschlagene Ermächtigung ermöglicht dadurch 
im Einzelfall eine optimale Finanzierung des Erwerbs gegen Ausgabe neuer Aktien mit 
der damit verbundenen Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft. Auf diese Weise 
kann die Liquidität der Gesellschaft geschont und der/die Verkäufer an zukünftigen Kurs-
chancen beteiligt werden. Bei Einräumung eines Bezugsrechts wäre der Erwerb der 
Sacheinlage gegen Gewährung von Aktien im Regelfall nicht möglich und die damit für 
die Gesellschaft und ihre Aktionäre verbundenen Vorteile wären nicht erreichbar.  
 
Der Vorstand der Gesellschaft wird bei der Ausnutzung der Ermächtigung sorgfältig die 
Bewertungsrelation zwischen der Gesellschaft und der erworbenen Beteiligung bzw. des 
Unternehmens oder der sonstigen Sacheinlage prüfen und im wohlverstandenen Interes-
se der Gesellschaft und der Aktionäre den Ausgabebetrag der neuen Aktien und die wei-
teren Bedingungen der Aktienausgabe festlegen. Dabei soll der Ausgabebetrag der zu 
begebenden neuen Aktien grundsätzlich am Börsenkurs ausgerichtet werden. Ein wirt-
schaftlicher Nachteil für die vom Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre wird also wei-
testgehend vermieden. Nach Abwägung der vorstehend aufgezeigten Umstände ist der 
Bezugsrechtsausschluss in den umschriebenen Grenzen geeignet, erforderlich, ange-
messen und im Interesse der Gesellschaft geboten.  
 
d) Bezugsrechtsausschluss bei Schuldverschreibungen  
 
Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zu Gunsten der Inhaber der von 
der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegebenen Schuldverschreibun-
gen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten dient dem Zweck, im Falle einer 
Ausnutzung dieser Ermächtigung den Options- bzw. Wandlungspreis nicht entsprechend 
den sogenannten Verwässerungsklauseln der Options- bzw. Wandlungsbedingungen er-
mäßigen zu müssen. Vielmehr soll auch den Inhabern der Schuldverschreibungen mit 
Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht in dem Umfang einge-
räumt werden können, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts 
bzw. nach Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht zustehen würde. Mit der Ermäch-
tigung erhält der Vorstand die Möglichkeit, bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapi-
tals 2016/I unter sorgfältiger Abwägung der Interessen zwischen beiden Alternativen zu 
wählen. Nach Abwägung der vorstehend aufgezeigten Umstände ist der Bezugsrechts-
ausschluss in den umschriebenen Grenzen geeignet, erforderlich, angemessen und im 
Interesse der Gesellschaft geboten.  
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e) Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge  
 
Ferner ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht zur Vermeidung von Spitzenbeträ-
gen auszuschließen. Spitzenbeträge können sich aus dem Umfang des jeweiligen Volu-
mens der Kapitalerhöhung und der Festlegung eines praktikablen Bezugsverhältnisses 
ergeben. Der vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge vereinfacht 
so die Abwicklung der Emission. Die Verwertung der vom Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossenen freien Spitzen erfolgt bestmöglich für die Gesellschaft. In Anbetracht 
des mit dem Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge verbundenen nur sehr geringfü-
gigen Verwässerungseffekts ist der Bezugsrechtsausschluss in den umschriebenen 
Grenzen geeignet, erforderlich, angemessen und im Interesse der Gesellschaft geboten.  
 
Bei Abwägung sämtlicher Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss 
des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch unter 
Berücksichtigung des zulasten der Aktionäre eintretenden entsprechenden Verwässe-
rungseffekts für sachlich gerechtfertigt und für angemessen.  
 
Der Vorstand wird der jeweils nächsten Hauptversammlung über jede Ausnutzung des 
genehmigten Kapitals berichten. 
 

2. Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 6 über 
den Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 221 Abs. 4 S. 2, 186 Abs. 4 S. 2 AktG  

 
Der Vorstand hat zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß § 221 Abs. 4 S. 2 AktG i. V. m. 
§ 186 Abs. 4 S. 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für den Bezugsrechts-
ausschluss zu erstatten.  
 
Unter Tagesordnungspunkt 6 wird den Aktionären vorgeschlagen, eine Ermächtigung zur 
Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldver-
schreibungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente (zusammen „Schuldverschreibun-
gen“) und ein bedingtes Kapital zu beschließen und die Satzung entsprechend anzupas-
sen.  
 
Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen im Gesamt-
nennbetrag von bis zu EUR 60.000.000,00 sowie zur Schaffung des bedingten Kapitals 
von bis zu EUR 30.000.000,00 soll Möglichkeiten der Gesellschaft zur Finanzierung ihrer 
Aktivitäten schaffen und dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats – insbesondere 
bei Eintritt günstiger Kapitalmarktbedingungen – den Weg zu einer im Interesse der Ge-
sellschaft liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzierung eröffnen.  
 
Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf Schuldverschrei-
bungen zu, die mit Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungs-
pflichten oder einem Aktienlieferungsrecht der Gesellschaft verbunden sind (§§ 221 
Abs. 4, 186 Abs. 1 AktG). Soweit den Aktionären nicht der unmittelbare Bezug der 
Schuldverschreibungen ermöglicht wird, kann der Vorstand von der Möglichkeit Gebrauch 
machen, Schuldverschreibungen an ein Kreditinstitut oder ein im Gesetz und im Be-
schlussvorschlag gleichgestelltes Unternehmen oder eine Gruppe oder ein Konsortium 
von Kreditinstituten und/oder solchen Unternehmen mit der Verpflichtung auszugeben, 
den Aktionären die Schuldverschreibungen entsprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten 
(mittelbares Bezugsrecht).  
 
Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, in bestimmten Fällen das Bezugsrecht aus-
zuschließen. 
 
a) Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge 
 
Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der er-
betenen Ermächtigung durch runde Beträge und die Festlegung eines praktikablen Be-
zugsverhältnisses. Dies erleichtert die Abwicklung einer Schuldverschreibungsemission. 
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In Anbetracht des mit dem Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge verbundenen nur 
sehr geringfügigen Verwässerungseffekts und nach Abwägung der vorstehenden Um-
stände ist der Bezugsrechtsausschluss in den umschriebenen Grenzen geeignet, erfor-
derlich, angemessen und im Interesse der Gesellschaft geboten. 
 
b) Bezugsrechtsausschluss zum Zwecke des Verwässerungsschutzes 
 
Der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber bzw. Gläubiger von bereits 
ausgegebenen Options- bzw. Wandlungsrechten oder Options- bzw. Wandlungspflichten 
hat den Vorteil, dass der Options- bzw. Wandlungspreis für die bereits ausgegebenen 
Options- bzw. Wandlungspflichten nicht ermäßigt zu werden braucht und dadurch insge-
samt ein höherer Mittelzufluss ermöglicht wird. Nach Abwägung der vorstehenden Um-
stände ist der Bezugsrechtsausschluss in den umschriebenen Grenzen geeignet, erfor-
derlich, angemessen und im Interesse der Gesellschaft geboten. 
 
Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien muss jeweils mindestens 80 % des zeitnah zur 
Ausgabe der Schuldverschreibungen ermittelten Börsenkurses entsprechen. Durch die 
Möglichkeit eines Zuschlags (der sich nach der Laufzeit der Schuldverschreibungen er-
höhen kann) wird die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Bedingungen der 
Schuldverschreibungen den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen im Zeitpunkt ihrer Aus-
gabe Rechnung tragen können. Im Falle von Wandlungspflichten oder einem Aktienliefe-
rungsrecht der Gesellschaft kann der Options- bzw. Wandlungspreis sich auch am durch-
schnittlichen Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft vor Ausgabe der Aktien orientieren, 
auch wenn dieser niedriger als der oben genannte Mindestkurs ist. Durch diese Gestal-
tungsmöglichkeit wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, die Schuldverschreibungen 
unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe bestehenden Marktverhältnisse 
zu für die Gesellschaft möglichst vorteilhaften Bedingungen erfolgreich platzieren zu kön-
nen.  
 
c) Erleichterter Bezugsrechtsausschluss 
 
Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionäre vollständig auszuschließen, wenn die Ausgabe der Schuldverschreibungen 
gegen Barzahlung zu einem Kurs erfolgt, der den Marktwert dieser Schuldverschreibun-
gen nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, 
günstige Marktsituationen sehr kurzfristig und schnell zu nutzen und durch eine marktna-
he Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen bei der Festlegung von Zinssatz, 
Options- bzw. Wandlungspreis und Ausgabebetrag der Schuldverschreibungen zu errei-
chen. Eine marktnahe Konditionenfestsetzung und reibungslose Platzierung wäre bei 
Wahrung des Bezugsrechts nicht möglich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine Veröf-
fentlichung des Bezugspreises (und damit der Konditionen dieser Schuldverschreibun-
gen) bis zum drittletzten Tag der Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu beobachtenden 
Volatilität an den Aktienmärkten besteht aber auch dann ein Marktrisiko über mehrere 
Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Anleihekonditionen und 
so zu nicht marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei Bestehen eines Bezugsrechts we-
gen der Ungewissheit über dessen Ausübung (Bezugsverhalten) die erfolgreiche Platzie-
rung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwendungen verbunden. Schließlich 
kann die Gesellschaft bei Einräumung eines Bezugsrechts wegen der Länge der Bezugs-
frist nicht kurzfristig auf günstige bzw. ungünstige Marktverhältnisse reagieren, sondern 
ist rückläufigen Aktienkursen während der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer für die 
Gesellschaft ungünstigen Eigenkapitalbeschaffung führen können.  
 
Für diesen Fall eines vollständigen Ausschlusses des Bezugsrechts gilt gemäß § 221 
Abs. 4 S. 2 AktG die Bestimmung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG sinngemäß. Die dort gere-
gelte Grenze für Bezugsrechtsausschlüsse von 10 % des Grundkapitals ist nach dem Be-
schlussinhalt einzuhalten. Das Volumen des bedingten Kapitals, das in diesem Fall 
höchstens zur Sicherung der Options- bzw. Wandlungsrechte oder Options- bzw. Wand-
lungspflichten zur Verfügung gestellt werden darf, darf 10 % des bei Wirksamwerden der 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 S. 4 AktG bestehenden 
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Grundkapitals nicht übersteigen. Durch eine entsprechende Vorgabe im Ermächtigungs-
beschluss ist ebenfalls sichergestellt, dass auch im Fall einer Kapitalherabsetzung die 
10 %-Grenze nicht überschritten wird, da die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss 
ausdrücklich 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung 
der vorliegenden Ermächtigung. Dabei werden eigene Aktien, die unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG veräußert werden, sowie diejenigen Aktien, 
die aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 
S. 4 AktG ausgegeben werden, wenn die Veräußerung bzw. Ausgabe während der Lauf-
zeit dieser Ermächtigung vor einer nach § 186 Abs. 3 S. 4 AktG bezugsrechtsfreien Aus-
gabe der Schuldverschreibungen erfolgt, angerechnet und vermindern damit diesen Be-
trag entsprechend. Aus § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ergibt sich ferner, dass der Ausgabebe-
trag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt 
werden, dass eine nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung des Wertes der Aktien 
nicht eintritt. Ob ein solcher Verwässerungseffekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe 
von Schuldverschreibungen eintritt, kann ermittelt werden, indem der hypothetische 
Marktwert der Schuldverschreibungen nach anerkannten, insbesondere finanzmathema-
tischen Methoden errechnet und mit dem Ausgabebetrag der Schuldverschreibung vergli-
chen wird. Liegt nach pflichtgemäßer Prüfung dieser Ausgabebetrag allenfalls unwesent-
lich unter dem hypothetischen Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausgabe der Schuldver-
schreibungen, ist nach dem Sinn und Zweck der Regelung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG 
ein Bezugsrechtsausschluss wegen des nur unwesentlichen Abschlags zulässig. Der Be-
schluss sieht deshalb vor, dass der Vorstand vor Ausgabe der Schuldverschreibungen 
nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangen muss, dass der für die Schuld-
verschreibungen vorgesehene Ausgabebetrag zu keiner nennenswerten Verwässerung 
des Wertes der Aktien führt, da der Ausgabebetrag der Schuldverschreibungen ihren 
nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden ermittelten hypotheti-
schen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Damit würde der rechnerische Marktwert 
eines Bezugsrechts auf beinahe Null sinken, so dass den Aktionären durch den Bezugs-
rechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann. All dies 
stellt sicher, dass eine nennenswerte Verwässerung des Wertes der Aktien durch den 
Bezugsrechtsausschluss nicht eintritt.  
 
Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesell-
schaft auch nach Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder dem Eintritt der 
Options- bzw. Wandlungspflichten jederzeit durch Zukäufe von Aktien über die Börse auf-
rechtzuerhalten. Demgegenüber ermöglicht die Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-
schluss der Gesellschaft marktnahe Konditionenfestsetzungen, größtmögliche Sicherheit 
hinsichtlich der Platzierbarkeit bei Dritten und die kurzfristige Ausnutzung günstiger 
Marktsituationen.  
 
Bei Abwägung sämtlicher Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat den Ausschluss 
des Bezugsrechts in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch unter 
Berücksichtigung des zulasten der Aktionäre eintretenden entsprechenden Verwässe-
rungseffekts für sachlich gerechtfertigt und für angemessen.  
 
Der Vorstand wird der jeweils nächsten Hauptversammlung über jede Ausnutzung der 
Ermächtigung berichten 

 
 
III. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 

des Stimmrechts 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind dieje-
nigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der nachfolgenden An-
schrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse 
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InCity Immobilien AG 
c/o HCE Haubrok AG 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
Deutschland 
Telefax: +49 (0) 89 210 27 289 
E-Mail: hv2016@incity.ag 
 
unter Vorlage eines Nachweises ihres Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Institut in 
deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126 b BGB) zur Teilnahme angemeldet 
haben. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft 
bis spätestens zum Ablauf (24:00 Uhr) des 10. August 2016 zugehen. 
 
Der Nachweis des Anteilsbesitzes ist in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder in eng-
lischer Sprache zu erbringen und muss sich auf den Beginn (00:00 Uhr) des 27. Juli 
2016 (Nachweisstichtag) beziehen. 
 
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung und die Aus-
übung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht 
hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich 
dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit 
dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes ein-
her. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach 
dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts aus-
schließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, d. h. Ver-
äußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die 
Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt 
für den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweis-
stichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnah-
me- und stimmberechtigt, es sei denn, sie lassen sich insoweit bevollmächtigen oder zur 
Rechtsausübung ermächtigen.  

 
 
IV. Eintrittskarten 
 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Akti-
onären Eintrittskarten übersandt, auf denen die Zahl der dem Inhaber zustehenden Stim-
men verzeichnet ist. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten 
wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises ih-
res Anteilsbesitzes Sorge zu tragen.  
 
 

V. Stimmrechtsvertretung 
 
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können 
ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung 
oder einen sonstigen Dritten (auch einen von der Gesellschaft benannten weisungsge-
bundenen Stimmrechtsvertreter) ausüben lassen. Auch in diesem Fall bedarf es einer 
fristgerechten Anmeldung und des ordnungsgemäßen Nachweises des Anteilsbesitzes 
gemäß den vorstehenden Bestimmungen. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Per-
son, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
 
Vollmachten, soweit sie nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einer 
diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution erteilt werden, können 
schriftlich, per Telefax oder per E-Mail durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten 
oder gegenüber der Gesellschaft erteilt werden. Gleiches gilt für den Widerruf einer Voll-
macht und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft. 
 
Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer die-
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sen nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution können Besonderheiten gel-
ten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächti-
genden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht 
abzustimmen. 
 
Ein Vollmachtsformular, das bei der Stimmabgabe durch Vertreter verwendet werden 
kann, erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Eine Verpflichtung zur Ver-
wendung des von der Gesellschaft angebotenen Vollmachtsformulars besteht nicht. 
 
Die Erklärung der Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft und ihres Widerrufs 
sowie die Übermittlung des Nachweises über die Bestellung eines Bevollmächtigten und 
der Widerruf einer solchen Bevollmächtigung können an die nachfolgende Anschrift, Tele-
fax-Nummer oder E-Mail-Adresse erfolgen: 
 
InCity Immobilien AG 
c/o HCE Haubrok AG 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
Deutschland 
Telefax: +49 (0) 89 210 27 289 
E-Mail: hv2016@incity.ag 
 
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsge-
bundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-
über der Gesellschaft können schriftlich, per Telefax oder per E-Mail an die vorstehend 
genannten Kontaktdaten erfolgen. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsver-
treter für die Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem 
Falle Weisungen zu jedem Tagesordnungspunkt erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter 
sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne Weisung an die von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter können diese von der Vollmacht keinen Gebrauch 
machen. Wenn zu einzelnen Tagesordnungspunkten keine eindeutige Weisung erteilt 
wird, muss sich der Stimmrechtsvertreter bei diesen Punkten der Stimme enthalten. Die 
notwendigen Unterlagen und Informationen sowie ein Formular zur Vollmachts- und Wei-
sungserteilung erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Das Formular 
steht den Aktionären ferner unter der Internetadresse: http://www.incity.ag unter der 
Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“ zum Download zur Verfügung. Eine 
Verpflichtung zur Verwendung des von der Gesellschaft angebotenen Formulars zur Be-
vollmächtigung und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter besteht nicht. 
 
Vor der Hauptversammlung erteilte Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft sollen aus organisatorischen Gründen bis zum 16. August 2016, 
16:00 Uhr bei der Gesellschaft eingegangen sein. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, 
während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen Vollmachten und 
Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zu erteilen oder erteilte Weisungen 
zu ändern.  
 
 

VI. Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 
 
Die Gesellschaft wird Gegenanträge im Sinne des § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschlä-
ge im Sinne des § 127 AktG einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung, 
die allerdings für Wahlvorschläge nicht erforderlich ist, und einer etwaigen Stellungnahme 
der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.incity.ag unter der 
Rubrik „Investor Relations“ und „Hauptversammlung“ zugänglich machen, wenn sie der 
Aktionär spätestens bis zum 2. August 2016, 24:00 Uhr der Gesellschaft an nachfol-
gend genannte Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt hat  
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InCity Immobilien AG 
Investor Relations – ordentliche HV 2016 
Beethovenstraße 8-10 
60325 Frankfurt 
Deutschland 
Telefax: +49 (0) 69 719 1889-790 
E-Mail: hv2016@incity.ag 
 
und die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht zur Zugänglichmachung gemäß 
§ 126 AktG bzw. § 127 AktG erfüllt sind. 

 
 
Frankfurt, im Juli 2016 
 
 
InCity Immobilien AG 
Der Vorstand 


